
Merkblatt zur Übermittlung 
von Rechnungen
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Übermittlung von Rechnungen an die DATEV eG.

P Bitte auf die korrekte Anschrift achten  
Rechnungen sind unter Angabe der DATEV- 
Auftragsnummer an die folgende Anschrift  
zu richten:

	
DATEV eG
Rechnungswesen
Virnsberger Straße 63
D-90329 Nürnberg

P Wählen Sie den Versandweg 
Falls Sie die elektronische Übermittlung nut-
zen, entfällt der papierhafte Versand. Nutzen 
Sie bitte niemals beide Versandwege parallel. 
Für die Nutzung der elektronischen Übermitt-
lung senden Sie Ihre Rechnung an folgende 
E-Mail-Adresse:

rechnungseingang@datev.de

P Nur ein PDF-Anhang pro E-Mail  
Die elektronische Übermittlung erfolgt in  
Form einer PDF-Datei als E-Mail-Anhang.  
Bitte senden Sie uns für jede Rechnung  
eine separate E-Mail mit einer PDF-Datei.  
Die E-Mail darf nur diese PDF-Datei enthalten. 
Sollte eine E-Mail mehr als eine PDF-Datei 
oder andere Dateiformate enthalten,  
so wird diese nicht verarbeitet. Eventuelle  
Rechnungsanlagen müssen daher in der 
PDF-Datei enthalten sein.

P Nur eine Rechnung pro PDF-Datei  
Achten Sie bitte darauf, dass pro PDF-Datei  
nur eine Rechnung versandt wird. Sollte  
eine PDF-Datei mehrere Vorgänge beinhalten, 
so werden diese nicht verarbeitet.

P Keine Anfragen oder sonstigen  
Dokumente an diese E-Mail-Adresse  
Es handelt sich bei der E-Mail-Adresse um  
ein Postfach zur automatisierten Verarbeitung  
von Rechnungen. An diese Adresse dürfen 
keinerlei andere Dokumente (z. B. Auftrags- 
bestätigungen, Lieferscheine etc.) gesendet  
werden. Betreff oder Textinhalte der E-Mail  
werden aufgrund der automatisierten  
Verarbeitung nicht gelesen.

P Verschlüsselungsmöglichkeit  
Eine evtl. Verschlüsselung erfolgt mit einem  
SMIME-fähigen Zertifikat. Die PDF-Datei darf  
nicht zusätzlich geschützt oder signiert sein.

Sofern die Voraussetzungen für die elektronische Rechnungsstellung nicht erfüllt sind wird  
die Rechnung an Sie zurückgeschickt.

14  Rechnungsbruttobetrag (Zahlbetrag)   

15 Hinweis auf eine Rabatt- oder Bonusvereinbarung 

Sofern eine Rabatt-, Bonus- oder ähnliche Preisnachlassvereinbarung besteht, die nicht  

in der aktuellen, sondern in einer späteren Rechnung berücksichtigt wird, ist in der  

aktuellen Rechnung auf das Bestehen einer solchen Vereinbarung hinzuweisen, vergleiche  

Abschnitt 14.5 Absatz 19 UStAE (Umsatzsteuer-Anwendungserlass der Finanzverwaltung).

16  Gutschrift   

Soweit mittels umsatzsteuerlicher Gutschrift abgerechnet wird, ist das Wort „Gutschrift“  

im Abrechnungsdokument anzugeben (§ 14 Abs. 4 Nr. 10 UStG).

17 Anzahlungen und Vorauszahlungen 

Soweit es sich bei der Rechnung um eine Anzahlung oder Vorauszahlung handelt,  

ist dies im Dokument anzugeben. 

18 Endrechnung und Schlussrechnung  

In einer Endrechnung, mit der Sie über die ausgeführte Leistung insgesamt abrechnen,  

sind die vor der Ausführung der Leistung vereinnahmten Entgelte oder Teilentgelte sowie  

die hierauf entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über diese Entgelte oder Teilentgelte 

Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt worden sind. Die Maßgaben des  

Abschnittes 14.8 Absatz 7 UStAE sind hierbei zu beachten. 

Nr. Rechnungsinhalte 
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DATEV eG

90329 Nürnberg

Telefon  +49 911 319-0

Telefax  +49 911 319-3196 

E-Mail  info@datev.de

Internet  www.datev.de

Paumgartnerstraße 6–14

Merkblatt zur Übermittlung 
von Rechnungen
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Übermittlung von Rechnungen an die DATEV eG.

 Bitte auf die korrekte Anschrift achten 
Rechnungen sind unter Angabe der DATEV-
Auftragsnummer an die folgende Anschrift 
zu richten:

 
DATEV eG
Rechnungswesen
90329 Nürnberg

 Wählen Sie den Versandweg
Falls Sie die elektronische Übermittlung nut-
zen, entfällt der papierhafte Versand. Nutzen 
Sie bitte niemals beide Versandwege parallel. 
Für die Nutzung der elektronischen Übermitt-
lung senden Sie Ihre Rechnung an folgende 
E-Mail-Adresse:

rechnungseingang@datev.de

 Nur ein PDF-Anhang pro E-Mail 
Die elektronische Übermittlung erfolgt in Form 
einer PDF-Datei als E-Mail-Anhang. Bitte sen-
den Sie uns für jede Rechnung eine separate 
E-Mail mit einer PDF-Datei. Die E-Mail darf nur 
diese PDF-Datei enthalten. Sollte eine E-Mail 
mehr als eine PDF-Datei oder andere Dateifor-
mate enthalten, so 
wird diese nicht verarbeitet. Eventuelle 
Rechnungsanlagen müssen daher in der 
PDF-Datei enthalten sein.

 Nur eine Rechnung pro PDF-Datei 
Achten Sie bitte darauf, dass pro PDF-Datei 
nur eine Rechnung versandt wird. Sollte eine 
PDF-Datei mehrere Vorgänge beinhalten, so 
werden diese nicht verarbeitet.

 Keine Anfragen oder sonstigen 
Dokumente an diese E-Mail-Adresse 
Es handelt sich bei der E-Mail-Adresse um 
ein Postfach zur automatisierten Verarbeitung 
von Rechnungen. An diese Adresse dürfen
keinerlei andere Dokumente (z. B. Auftrags-
bestätigungen, Lieferscheine etc.) gesendet 
werden. Betreff oder Textinhalte der E-Mail 
werden aufgrund der automatisierten 
Verarbeitung nicht gelesen.

 Verschlüsselungsmöglichkeit 
Eine evtl. Verschlüsselung erfolgt mit einem 
SMIME-fähigen Zertifi kat. Die PDF-Datei darf 
nicht zusätzlich geschützt oder signiert sein.

Sofern die Voraussetzungen für die elektronische nicht erfüllt sind wird die Rechnung an Sie zurück-
geschickt.

14  Rechnungsbruttobetrag (Zahlbetrag)   

(gesetzlich nicht vorgeschrieben, jedoch wichtige Rechnungsangabe) 

15 Hinweis auf eine Rabatt- oder Bonusvereinbarung 

Sofern eine Rabatt-, Bonus- oder ähnliche Preisnachlassvereinbarung besteht, die nicht 

in der aktuellen, sondern in einer späteren Rechnung berücksichtigt wird, ist in der 

aktuellen Rechnung auf das Bestehen einer solchen Vereinbarung hinzuweisen, vergleiche 

Abschnitt 14.5 Absatz 19 UStAE (Umsatzsteuer-Anwendungserlass der Finanzverwaltung).

16  Gutschrift   

Soweit mittels umsatzsteuerlicher Gutschrift abgerechnet wird, ist das Wort „Gutschrift“ 

im Abrechnungsdokument anzugeben.

17 Anzahlungen und Vorauszahlungen 

Soweit es sich bei der Rechnung um eine Anzahlung oder Vorauszahlung handelt, 

ist dies im Dokument anzugeben. 

18 Endrechnung und Schlussrechnung  

In einer Endrechnung, mit der Sie über die ausgeführte Leistung insgesamt abrechnen, 

sind die vor der Ausführung der Leistung vereinnahmten Entgelte oder Teilentgelte sowie 

die hierauf entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über diese Entgelte oder Teilentgelte 

Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt worden sind. Die Maßgaben des 

Abschnittes 14.8 Absatz 7 UStAE sind hierbei zu beachten. 

Nr. Rechnungsinhalte 

©
 D

A
TE

V
 e

G
 2

01
7,

 a
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n

DATEV eG

90329 Nürnberg

Telefon  +49 911 319-0

Telefax  +49 911 319-3196

E-Mail  info@datev.de

Internet  www.datev.de

Paumgartnerstraße 6–14


